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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Bekanntgabe nach dem Nds. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG); 

Windpark Petjenburg GmbH & Co. KG, Woltzetener Straße 4 b, 26736 Krummhörn 
 
Die Windpark Petjenburg GmbH & Co. KG, Woltzetener Straße 4 b, 26736 Krummhörn, hat die Plan-
genehmigung für die Verrohrung und die Verfüllungen in der Gemarkung Pewsum, Flur 1, Flurstücke 
2/2, 3/2 und 72/4, beantragt. 
 
Der Landkreis Aurich hat eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 5 des Nds. Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) durchgeführt. 
 
Die Vorprüfung hat aus folgenden Gründen ergeben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für 
das Vorhaben nicht erforderlich ist: 
 

 Es treten nur geringfügige bzw. kleinräumige Auswirkungen auf Menschen, Tiere/Pflanzen, 
Boden, Wasser und Luft auf. 

 
 Es sind keine Schutzgebiete oder geschützte Tier- und Pflanzenarten betroffen. 

 
 Insgesamt treten keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf. 

 
Diese Feststellung wird hiermit nach § 6 NUVPG bekannt gemacht. Die Feststellung ist nicht selb-
ständig anfechtbar. 
 
Aurich, den 27.04.2020 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung 

Umlegungsverfahren Aurich 
– Osterstraße – 

 
Nach Erörterung mit den Eigentümern hat der Umlegungsausschuss der Stadt Aurich mit Beschluss 
vom 24.04.2020 nach § 66 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 - BGBL. I S. 3634) den 1. Teilumlegungsplan für das Umlegungsgebiet Aurich - Oster-
straße - aufgestellt.  
 
Der 1.Teilumlegungsplan besteht aus dem 1. Teilumlegungsverzeichnis und der 1. Teilumlegungskar-
te. Die 1. Teilumlegungskarte enthält die neu zugeteilten Grundstücke mit ihren Grenzen und Be-
zeichnungen. Das 1. Teilumlegungsverzeichnis führt insbesondere die neu zugeteilten Grundstücke 
nach Lage, Größe und Nutzungsart unter Gegenüberstellung des alten und neuen Bestandes mit An-
gabe ihrer Eigentümer, die aufgehobenen, übertragenen und neu eingetragenen Rechte an den 
Grundstücken, die Gebote und Baulasten sowie die geldlichen Leistungen und Fälligkeiten sowie ei-
nen erläuternden Text auf.  
 
Den Umlegungsbeteiligten wird nach § 70 Abs. 1 BauGB ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem 
1. Teilumlegungsplan zugestellt. Der 1. Teilumlegungsplan kann vom Zeitpunkt dieser Bekanntma-
chung an während der Dienststunden im Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen (LGLN) – Regionaldirektion Aurich - als Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der 
Stadt Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, eingesehen werden. Den 1. Teilumlegungsplan 
kann jeder einsehen, der ein berechtigtes Interesse darlegt.  
 
Aurich, den 24.04.2020  
 
Stadt Aurich  
 
-Umlegungsausschuss- 
gez. Bartels  
Vorsitzender  
 
Die vorstehende Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der Stadt Aurich wird hiermit veröf-
fentlicht.  
 
Aurich, den 27.04.2020 
 
Stadt Aurich 
 
gez. Feddermann  
Bürgermeister  
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